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Landesbeauftragter 
für Datenschut!: und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 

LOI NI'\W, ~o$tfaeh 20 04 44, 40102 Dosseldorf· 

An den 
Vorsitzenden des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herm Günter Garbrecht 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Per Telefax: 0211 ·884·3002 

Kinderschutz - Anhörung A 01 - 22.05.2014 (Änder ng des Heilbe
rufsgesetzes) 
hier: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

vielen Dank fOr die Gelegenheit zur Stellungnahme zu em Gesetzent
wurf der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP und d~r Fraktion der 
PIRATEN - Drucksache 16/4819. Eine unmittelbare Jerankerung des 
Umfangs der ärztlichen Schweigepflicht auch im Heilb ufsgesetz ist 
aus datenschutzrechtlicher Sicht zu begrüßen. 

Da mir eine Teilnahme an der Anhörung leider nicht m· glich ist, erlaube 
ich mir, auf meine Stellungnahme vom 19.09.2013 zum Antrag "Kinder
schutz stärken - Interkollegialen Austausch von Kinderbrzten bei Ver
dacht auf Kindesmisshandlungen enmöglichen" zu der Anhörung A 04 
vom 10.10.2013 - zu verweisen. Eine Durchschrift ist z Ihrer Erleichte-

I rung noch einmal angefügt. 

Mitfreundlichen ~rüßen 

~~,A tiUIA A-
/ -(I.Jlrich Lepper) . 

15. Mai 2014 
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Andil:l 
Vorsitzende des Ausschusses 
für Familie; Klnger und Jugend 
des Lendtags Nordrhein-Westfalen 
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Platz des Landtaga 1 

· 40221 Dusseldarf 
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. . 

lANDTAG· 
NORPRHEIN.WESTFALEN 
16. WAHLPERIODE 

STELLUNGNAHME 

16/1083 

A04,A01 

· Kinderschu~ - Anhörung ~ 04 -10.10.2013 
·11Ier: Slellutlgna.hme. 

· Sehr geehrte Frau vorsitzende; 

Vielen· o'ank fOr die Gelegenheit :z~r Stellungnahme zu dem.o.nfrag .kin~ 
derschlltz stärke\'l-Interkollegialen Austausch von Kinderäl7.ten bei 

.. Verdacht auf Kindesmisshandlung.en ermöglichen" soWie Zum ,Bericht 
Uber die Erfahrungen mit der Verordnung zur Oaienmeldung der :reil~· 
·nahme an Kinderfrilherkennungsunte~uChUngenlU"Un!er&Uchul'Igen)". 

1. Zu Fragen 1 bisS (EDV"baSierteI' Informationssustausch): 

Onlinedatenbanke.n·,in die Kinderäfztlnnen und "arzte Angaben zu KIn
dem nach Risikokategorien eifltragen,: werfen Im· Hinblick auf dia ärztli
che Sohweigepflioht.6owie das Recht auf inforrnatlonltllle·SelbstOestim- . 
mung Fragen auf. Dies gilt rnsbesoriden;!, s,owait neben gesicher1en Fäl
len vOIi körperliener Misshandlung, Mangelversorgung und Vernaohläs
sigUng auoh Verdachtsfl#lIe unterschiedlichen Gradea bis hin zu FäHen 

.. eingestellt werden, in denen die Kinder bislang unauffillJig, jedoch auf-
· grund des familiären Umfeldes gefflhrdet Sind (Risikofäliel Geschwister
fälle). 

So, welirt <:. ·B. Met. dem ICD-10-Schl[issel abgerechnete Dis9nosen 
· sich in solc~en $y;>temen in Angaben wie ,battered chile!" ober "tätlichen 
Angriff" und "sexuellen Missbrauch" bis hin %U "auf das familiäre !Jmfeld 
beschränkte Störung des Sozialverhaltens" (F.91.0) widerspiegel~. 

.... . ·10 .·S Mi!lN. r(n 

19. Sepb;lmb~1" 2013 
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Kemstück solcher System", ist, ~ass einer Ar.:tin oder elnem Arzt'spä • 
. . testens dann, wenn ein Kind ;o:ur Behandlung erscheint, bekannt wird, 

'. dass dieses Klndaufgrund einer Untersuohung als RisikokInd einge- . 
. schätzt wird. Den~bar ist auch, dass ein Gespräch oder Austausc:h ;!,Wi

schen Vor- und Naehbehandelnden ermöglicht werden soll, 

Eine Befugnis für die in der. Nutz:ung eines solchen Systems liegende.' 
Dur<:hbrechung der.~mticflen Schweigepflicht ist nach dergegenwärti
gen Rechtslage nicht gegeben" InSbesondere scheidet der RÜckgriff auf 
.ei';en r$ohtfertlgenden Notstand aus, Derartige Verfahren sind offenbar 
nleht auf NotslandSralle .:ugesctiriitten und·'begrenzlDies ';';rd, insbe-

. sondere in den F~lIen deutliell, soweit KindGr'bisiangunBLlffäRlg sind 
und aufgrund des familiären Umfelde$ als Rieikofälle eJngeschätzt wer· 

: den, 

Vor Ciem Hintergrund, dasS sowohl das ,Ob" als Buch, das ,Wann" einer 
Kenntnisnahme der Risikaeinsctlätzung durch dritte Ärztinnen und Amt, 
aussenlleßlichvom Zugriff di~ser Dritten und damit letz:tlich 110m Zufall 

,.abhänli!, \\'äre in einem echten NotStandsf.a1l die E!lnstaliurig von Anga-
,ben über eiri Kind zur Vermeidung eines Schadens ~n teiboder LllbEin 
'. des Kindes sogar untauglich, Adreuaten eines derartigen Hinweises 
müssten in NotslandsfallEm vielmehr:die Polizei .oder das Jugendamt 
'sein. Diese verfügen .:.. anders als Är:dinnen 'und Ärzte - Ober die not-' . 

. wendigen.Eingriffsbefugnisse, So Wäre da~I'Ju"endamtbei dringender 
Gefahr berechtigt und verpflichtet, das Kind in Obhut.zu nehmen; 

Soweit der Zweck verfolgt wird, bei unklaren Diagnosen und im Vorfeld 
.. eine!! Notstandes ri'logllchst vieie Informationen zusammenzutragen, uni 

darm Im Ein;;:elfall die richtige OiagnQ5~ mit Gewissheit stellen, den Not· 
atand erkennen und die Polizei oder das Jugendamt einschalten zu' 
können', stellt sich eberlllo <lie Frage nach einer rechtlichen Erlaubnis, . 
Während in ander;!n medizinischen Bereichen von einer mutmaßlichen 
Einwilligung der Betroffenen in den Austausch :/;ur Oiagnosestellung . 

. ,' :/:Wischen den n;achbehendelnden Ärztin.l'IEm und Ärzlen ausgegangen 
. , werden kann, Ist dies In den vorliegenden FäDen, also bei Diagnoesn '. 

wie etwa .tätlicher Angrifr oder .sexUeller Missbrauch" (womogliCh 
durch die personensorgebet-eohtl9ten 5eIOO1), nichtrnQgßch. Ein ,Ärz:te
Hopping" lasst Iilelmehr den gegenteiligen WIllen der Personensorgel'le· 

s. 

19. $.epl.mbor 2013 
S<.iIe 2 """ & . 

03/07 



15/05/2014 13:27 +49-211-3842410 LDI .NRW 

E0 

. reohtigten erkennen; der Arztwechsel soll die Bündelung der Erkennt~ 
nisse gerade verhindem, 

Oavon ;;:u unterScheiden ir;:t !lle HinzU2iehung andererArzti~nen und 
Ärzte zur Entscheläungsfindung, wenn die:eigener·Kompetenz zur Lö
sung der diagnostischen Aufgabe nicht ausreicht (Telll 0, Nr. 2 der BE!"-

. rufsordnung der Ärztekammer Nordrhein). Dieser Austausch zu diagnos
'tischen Fragen mur... bei·Fehlei1 einer wirksamen. Einwilligungs- u.nd 
· Schli/elgepfliohtentbindUngserkläruns 9 rundsäl%llch ohne P"rsonenbe-
zug erfolgen, . 

'Sowei: erml)grtcht werden soll, Kinder durch dl~ Arzte zu begleiten und 
;.1;U beaufsichtigen, wurde die Einstelruni:i dann nicht mehr ausschliel?lich 
dem Zweck.dienen, Erkenntnisse da.lÜber zu gewllinen, ab das Jugend
amt eim:uschalten Ist Diese begleitende Kontrolle auCh de:;; familiären ' 

· Ümfeldes .der Kinder träte somit als neuartige, selbst gewählte Aufgabe . ' 
neben die eigentliche Behandll109. Es bestehen erheb6che Zweifel, ob 
diese Formeine~ "Wächteram1es" M.,eh der gegenwärtigen Red1t!\lag/;! 

· VOn den Aufg",ben der ArZtfnnen und Arzte ymfaS5! is!. Derartige' [nter-
· ventlons..'!yslame sind aÜf Seiten des Jugendamtes, des Gesundheitö

amtes I,lnd der Polizei geregelt. So hat der Gesetzgeber den Schutzauf- , 
trag bei. Kindeswahlgefährdungen Insbesonc.fere als Aufgabe des Ju, 
gendamtes (im 'Zussmmeinwirken mit anderen Fachkräften) 'in §8a 8GB 
VIII normiert 

, . 
.. Zum Wohle der eeiroffllMII, auch mit Blick auf die RechtssIcherheit für 

die teiinehm!9nden,Ärztinnen und Ärtte, !<ann ern derartiges llitervenli
O.rlssystem, welches weder auf Notstandsfälle zugeschnitten noch be.
grenzt'jst, nur ~uf GJ'\Ind!age eines Gesetzes betrieben werden, berGe
aetzgeber ist zu der Entscheidung berufen, 00 da!! klassische Und durch 
die' ärztliche Schweigepflioht geschotzt.e Arzt-Patien1en-Verh>lltnis inner. 
halb der Är.zteschaftneu l'luszurichten Ist.· ... 

·S ~. 

5. 
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Zu Frage 10 (UTeiinahmeDatVO): 
Wie beurtBil,,,, Sie -,vw<iom Hinl&1'9!unc1 Vtii7 St;hu~'vor MiG~hanQlUf/il und 
'VemliWh!äS$/gung vOi1Kindem - das NRW·Kon!epl; dass KimJerIJ!zfe dem ' 

, Landeswatitul fiJr O(fentllch" r;;eslJndhel/$dJllnslH Teilnehn!$f .Ir FrlJherlr&n
nungsun!$rsuanungen melden mQS$cn? Hat sicll das Konzept r;ts,posiliVeti 
M~ldflptlicht bewähtt? 'nwi~weil bestenen Verb&_rungsbell~rfe~ 

Eingriffe in das nach Art. 2 Abs, t I: V.m. Art, 1, Abs. 1 des Gtundgeset-
,', ZEll> ge,.chOtzte Recht auf informliltionelle Selbstbestimmung tiiowie die 

ärztliohe SchWeigepflicht, übrigens auch in das ebenfalls grundgesetz
Hch gesctUl!Z~ Elternrecht, müssen zur Erreichung des Zieles geeignet, ' 
erforderlich' und verhältnismä'ßig sein, In dieser Hinsicht erscheint zwei. 

" felhaft, ob,'die ·automatlsche'~ Einschaltung des Trägers' ~r öffantiiGhen 
Jugendhilfe Innerhalb von drei Wochen nach Ablauf der UntellOuchLmgs
frist KindesWQhlgef~hrdungen'in geeigneter Weir:;e aufzudecken ver
mag., 

.Das Verfahren bezweckt im We~entlichen'eine Einladung'd!Jrch eine 
zentrale Siehe an Eltern, nicht zeilig wahrgenommene Untersuchun9s~ 
wrmine nachzuholen. Bleibt dfeseE~nnerung,erfolglos, ergeht eine Mit~ 

" teilung an. das Jugend<ilmt. Dabei segt ein Täligwerden des Jugendam· 
tes dia KenntniS gewiohtiger Anhaltspunkte rur die Genihrdung des Klo
deswohls voraus (§ 8a 5GB VIII). Aliain in der ausbleibenden Inan-

. spruomahme einer nach wie vor freiwilligen VorsDlgeurrtersuchimg 
kaM nicht ohne weiteres ein gewichHger Anhaltspunkt fur eine Kindes· 
wahl gefährdung gesehen werden. Genausowenig kann aus der Teil-' 
nahme an einer splchen untersuchung !"mgskehrt der Sohluss gezogen' 
werd~n, dass eine Gefährdung des KIndeswohls auszu!!chtießeni!>t. 

'Vor diesem Hintergrund wäre die Eignung des Verfahrenidnsbesondere 
. zu verneinen. welTn dem Jugendamt berelt~ eit1SChiägigs; eine Gefähr-
dung des Kindeswohls Indl~erende I':rkenntnisse aus anderer Quelle 
vorliegen und der Information Ober die Nichtte\lnahme an einer'Untereu
chung lediglich arrondien;mde Bedeutung für die Beurteilung des Juc 

, ,gendamts zukommt. Nicht auszuschließen sind allerding:; Fälle, inde
nen dem Jugendamt Erkenntni5~ aus anderer Quelle vorliegen, die 
zWar fOr sich allein gesehen eine Gefährdung des KindesWohls nicht 
anzuzeigen vermögen, in 'Verbindung' mit der 1rn:6ril1atlon Ober die Nicht
teilnahme an einer' Untersuchung aber ein sich weiler ve'1:Hchtendes 
'Gesamtbild ergeben kÖ'1nen. Aber auch in diesen Fällen stellt sich die 

, Frage, ob nlchtdlo' bereits vorliegenden andelWeillgen Erkemtnlsse 

,1'0 ."5 M1IN In,' 

" , 

s. 

.~g, ScpUltmber2013 
Sette,4von E 
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, Anlass fOrw"1itere "zhi!Jgerichtete - Ermittlungen des Juge~dem\s sein 
können, $0 dass es auf weitere " fllr sich gesehen nicht ;aussagekräflige 
• Informationen, die Oberdies in einem mrt nicht unerheblichen Eingriffen 
in meh re re Grun<jrech!s)'lOS.rtionen verbl,mdenen, nicht arz den Einzelfail 
b,ezogenen Verfahren erhoben und "automatisch" an das Jugendamt 

" übermittelt w~rden, nicht mehr 8nkommeI'J k<ltlh, ' 

, Nach dein "Beril'ht der·Landesl'egiel'l,lng Uber die Umsetzung des Mel
deverf.,hrens ~ ei'gätlZende Darstellung und eHani!ierung Von Kosten 
und Maßnahmen" konnten Im Berichtszeitrau~ (April '2010, bis Oktober 
2010) allerding~ viarFalie von KlndeswOhlgefährdungen Im Rahmen '. 
des Verfahrens aufgedeckt werden, Nach dem Abschfussberioht "Evaiu" 
atlon der Aktion Gesunde Klndl1e~', ISS·Aktueil1 0/201'1, kann nicht 
'ausgeschlossen werden, dass mit dem Verh.hren meh~ Flille aufgedeckt 
wurden (Seite 2). Gleichwohl kommt ebenso der Bericht auch unter Be
'-zugnahme ilufweitere Quellen zu dem ,Ergebnis, da~ Im Hinblick auf 

" "die I,dentlfi.zierung 'zusätztiOherVerdachtsfalie von Kind~wohigefähr-
, ' dl,lng Zweifel an der Eignung bestehen bleib6n (Seite 2(4). 

'Geeignet ersc;\leinen MaP..nahmen, diei":' "orleid des §,a'a SGB VIII 
"greifen können. In~weit kommt neben der Erinnerung an.die Teilnahme: 
, durl;:h die Zentrale stelle beispielsweise al~ nächster Schritt die Einle-,' 

dung zu, einer Teilnahme durch das eingeschaltete örtlich zuständige 
GesundheitlXlml in Betracht. Bell1ils durol:t diesen weiteren Schritt konn~ 
te gegebenenfalls ein$ nachhaltige Aklivierung der Eltern erreicht wer· 

, den, Eine selche VorgehensweisEl schlösse im Qbrigen nicht aU$, i~ 
',nach Vorliegeil weilererErkenntnisse das Jugen.;JElmt zU unterrlchten. 
FrOh erl<ennungsUntersuchungen dienen der Gesundheitsförderung.Das 

"Verfahren der Fr!lherkennungsurrt<'!rsu()hung~I'1,und der Meldungen' hier~ 
, zu 15ind im l3ereich der Gesundheit:>förderung, <'IIso im nreclizinisChen 
,Bereich' anzusiedeln" ' 

Im Ergebnis oes;!ätigen die vorgelegten Berichte meine Sorge, dass die 
Meldungen einen flächendeckenden Nu~ fOr die Vermeidung von 

, Kinde$wohlgeflilhrdungen' nicht heben, somit rechtfettlgende Gründe für' , 
Eingriffe, in die ';'ingangs ,9f;lh.mnfen Rechte ri icht gegeben sind, 

.', = •• 

',S Pl~H ro, 

s, 05/07 
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Von der SaQhversfändigenanhörung erhoffe ich naoh allem eine Klärun&: 
der rechtserhebUchen Tatsachen alls fundierter fachlicher Sieht. 

Mit freundlichen GruSen . . 

.. AA,&'vt /,AI/f/1 ~i 
.' . ..(LIirlCh Lepper) .' 

. .' 

..... 

'. 

.' ' 

. ' 

's MMN 1([1 

s, 

19:s.pte"'f:I'lr2013 .. 
. S~II$6VDne . 

07/07 


